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Wegzufallende Teile wurden durchgestrichen 
Vorgesehene Änderungen wurden farblich hervorgehoben 
 
Es wurden nur die Paragrafen des SGB II berücksichtigt, in denen Änderungen 
stattfinden sollen, die Paragrafen wurden hier meist nur auszugsweise eingestellt um 
die Änderungen zu verdeutlichen 
 
 
§ 3 Leistungsgrundsätze 
… 
(2a) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, sind 
unverzüglich in Arbeit oder in eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln.(3) Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts dürfen nur erbracht werden, soweit die Hilfebedürftigkeit 
nicht anderweitig beseitigt werden kann; die nach diesem Buch vorgesehenen Leistungen 
decken den Bedarf der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer 
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Eine davon abweichende Festlegung der Bedarfe ist 
ausgeschlossen. 
 
„(2b) Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass erwerbsfähige Hilfebedürftige, die 
nicht über deutsche Sprachkenntnisse entsprechend dem Niveau B1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügen und die  
 
1. zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 Aufenthaltsgesetz berechtigt sind, 
 
2. nach § 44a Aufenthaltsgesetz verpflichtet werden können oder 
 
3. einen Anspruch nach § 9 Abs. 1 Satz 1 Bundesvertriebenengesetz haben, an einem 
Integrationskurs nach § 43 Aufenthaltsgesetz teilnehmen, sofern sie nicht unmittelbar in eine 
Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden können. Eine Verpflichtung zur Teilnahme ist in die 
Eingliederungsvereinbarung als vorrangige Maßnahme aufzunehmen. 
 
§ 6 Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
… 
2. 

die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 
4 § 16a“, §§ 22 und 23 Abs. 3, soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt 
sind (kommunale Träger). 

 
§ 10 Zumutbarkeit 
… 
(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil  
1. 

sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
entspricht, für die er ausgebildet ist oder die er ausgeübt hat, 

2. 
sie im Hinblick auf die Ausbildung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als 
geringerwertig anzusehen ist, 

3. 
der Beschäftigungsort vom Wohnort des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen weiter 
entfernt ist als ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort, 

4. 
die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäftigungen des 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. 
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5 .  
sie mit der Beendigung einer Erwerbstätigkeit verbunden ist, es sei denn, es 
liegen begründete Anhaltspunkte vor, dass durch die bisherige Tätigkeit künftig 
die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann. 
 
 

§ 16 Leistungen zur Eingliederung nach dem Dritten Buch 
 
(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für Arbeit Leistungen nach § 35 des 
Dritten Buches. Sie kann die übrigen im Dritten Kapitel, im Ersten bis Dritten und Sechsten 
Abschnitt des Vierten Kapitels, im Fünften Kapitel, im Ersten, Fünften und Siebten Abschnitt 
des Sechsten Kapitels und die in den §§ 417, 421f, 421g, 421i, 421k, 421m, 421n, 421o, 421p 
und 421q des Dritten Buches geregelten Leistungen erbringen. Für Eingliederungsleistungen 
an erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige nach diesem Buch gelten die §§ 97 bis 99, 100 
Nr. 1 bis 3 und 6, § 101 Abs. 1, 2 und 5, die §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, die §§ 109 und 
111 des Dritten Buches entsprechend. Die §§ 8, 36, 37 Abs. 4 und § 41 Abs. 3 Satz 4 § 1 Abs. 
2 Nr. 4, die §§ 36, 46 Abs. 3 und § 77 Abs. 3 des Dritten Buches sind entsprechend 
anzuwenden. Aktivierungshilfen nach § 241 Abs. 3a und § 243 Abs. 2 des Dritten Buches 
können in Höhe der Gesamtkosten gefördert werden. Die Arbeitsgelegenheiten nach diesem 
Buch stehen den in § 421f Abs. 1 Nr. 1 des Dritten Buches genannten Maßnahmen der 
öffentlich geförderten Beschäftigung und den in § 421g Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches 
genannten Arbeitsbeschaffungs- und Strukturanpassungsmaßnahmen gleich. 
 
(1a 2) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, gelten für die Leistungen nach Absatz 
1 die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Dritten Buches mit Ausnahme der der 
Verordnungsermächtigung nach § 47 des Dritten Buches sowie der 
Anordnungsermächtigungen für die Bundesagentur und mit der Maßgabe, dass an die Stelle 
des Arbeitslosengeldes das Arbeitslosengeld II tritt. § 45 Abs. 3 Satz 3 des Dritten Buches 
gilt mit der Maßgabe, dass die Förderung aus dem Vermittlungsbudget auch die anderen 
Leistungen nach dem Zweiten Buch nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen darf. Die 
Arbeitsgelegenheiten nach diesem Buch stehen den in § 421f Abs. 1 Nr. 1 des Dritten 
Buches genannten Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung und den in § 421g 
Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches genannten Arbeitsbeschaffungs- und 
Strukturanpassungsmaßnahmen gleich. 
 
(3) Abweichend von § 45 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches können Leistungen auch für die 
Anbahnung und Aufnahme einer schulischen Berufsausbildung erbracht werden. 
 
(1b 4) Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende kann die 
Ausbildungsvermittlung durch die für die Arbeitsförderung zuständigen Stellen der 
Bundesagentur wahrnehmen lassen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die 
Höhe, Möglichkeiten der Pauschalierung und den Zeitpunkt der Fälligkeit der Erstattung von 
Aufwendungen bei der Ausführung des Auftrags nach Satz 1 festzulegen. 
(2) Über die in Absatz 1 genannten Leistungen hinaus können weitere Leistungen erbracht 
werden, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben 
erforderlich sind; die weiteren Leistungen dürfen die Leistungen nach Absatz 1 nicht 
aufstocken. Zu den weiteren Leistungen gehören insbesondere 
1. 

die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von 
Angehörigen, 

2. 
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die Schuldnerberatung, 
3. 

die psychosoziale Betreuung, 
4. 

die Suchtberatung, 
5. 

das Einstiegsgeld nach § 29, 
6. 

(weggefallen) 
7. 

Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16a. 
(3) Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen 
Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Werden Gelegenheiten für im öffentlichen Interesse 
liegende, zusätzliche Arbeiten nicht nach Absatz 1 als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
gefördert, ist den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine 
angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu zahlen; diese Arbeiten begründen 
kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts; die Vorschriften über den Arbeitsschutz 
und das Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt sind 
entsprechend anzuwenden; für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften 
erwerbsfähige Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
(4) Entfällt die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen während einer Maßnahme zur 
Eingliederung nach den Absätzen 1 bis 3, kann sie durch Darlehen weiter gefördert werden, 
wenn dies wirtschaftlich erscheint und der Erwerbsfähige die Maßnahme voraussichtlich 
erfolgreich abschließen wird. 
(5) Leistungen nach dem Dritten Kapitel des Dritten Buches oder nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 
bis 5 können auch für die Dauer einer Förderung des Arbeitgebers oder eines Trägers durch 
eine Geldleistung nach Absatz 1, Absatz 3 Satz 1 oder § 16a erbracht werden, wenn die 
Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen auf Grund des zu berücksichtigenden Einkommens 
entfallen ist. Während der Förderdauer nach Satz 1 gilt § 15 entsprechend. 
 
„§ 16a Kommunale Eingliederungsleistungen 
 
Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei 
der Eingliederung in Arbeit können insbesondere die folgenden Leistungen, die für die 
Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, 
erbracht werden: 
1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege 
von Angehörigen, 
2. die Schuldnerberatung, 
3. die psychosoziale Betreuung, 
4. die Suchtberatung. 
 
„§ 16b Einstiegsgeld 
 
(1) Bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder selbständigen, 
hauptberuflichen Tätigkeit kann erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein Einstiegsgeld gezahlt 
werden, wenn dies zur Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist und 
begründete Anhaltspunkte vorliegen, dass die Hilfebedürftigkeit aufgrund des zu 
berücksichtigenden Einkommens künftig beendet werden kann. Zum Nachweis der 
Tragfähigkeit der selbständigen Tätigkeit kann die Agentur für Arbeit die Stellungnahme 
einer fachkundigen Stelle verlangen. Das Einstiegsgeld kann auch erbracht werden, wenn 
die Hilfebedürftigkeit durch oder nach Aufnahme der Erwerbstätigkeit entfällt. 
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(2) Das Einstiegsgeld wird, soweit für diesen Zeitraum eine Erwerbstätigkeit besteht, für 
höchstens 24 Monate erbracht. Bei der Bemessung der Höhe des Einstiegsgeldes sollen die 
vorherige Dauer der Arbeitslosigkeit sowie die Größe der Bedarfsgemeinschaft 
berücksichtigt werden, in der der erwerbsfähige Hilfebedürftige lebt. Abweichend von Satz 2 
ist es zulässig, das Einstiegsgeld bei der Eingliederung von besonders zu fördernden 
Personengruppen zu pauschalieren. 
 
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen ohne Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, wie das Einstiegsgeld zu bemessen ist. Bei der 
Bemessung ist neben der Berücksichtigung der in Absatz 2 Satz 2 genannten Kriterien auch 
ein Bezug zu der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen jeweils maßgebenden 
Regelleistung herzustellen. 
 
§ 16c Begleitende Hilfen für Selbständige 
 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die eine selbständige, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen 
oder ausüben, können Zuschüsse und Darlehen für die Beschaffung von Sachgütern, die für 
die Ausübung der selbständigen Tätigkeit notwendig und angemessen sind, erhalten, wenn 
zu erwarten ist, dass die Hilfebedürftigkeit durch die selbständige Tätigkeit innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums dauerhaft überwunden oder verringert wird. 
 
§ 16d Arbeitsgelegenheiten 
 
Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen 
Arbeitsgelegenheiten geschaffen werden. Werden Gelegenheiten für im öffentlichen 
Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten gefördert, ist den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen 
zu zahlen; diese Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts; die 
Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der 
Regelungen über das Urlaubsentgelt sind entsprechend anzuwenden; für Schäden bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit haften erwerbsfähige Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. 
 
§ 16a § 16e Leistungen zur Beschäftigungsförderung 
 
(1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit 
Vermittlungshemmnissen in Arbeit einen Beschäftigungszuschuss als Ausgleich der zu 
erwartenden Minderleistungen des Arbeitnehmers und einen Zuschuss zu sonstigen Kosten 
erhalten. Voraussetzung ist, dass 
1. 

der erwerbsfähige Hilfebedürftige das 18. Lebensjahr vollendet hat, langzeitarbeitslos 
im Sinne des § 18 des Dritten Buches ist und in seinen Erwerbsmöglichkeiten durch 
mindestens zwei weitere in seiner Person liegende Vermittlungshemmnisse besonders 
schwer beeinträchtigt ist, 

2. 
der erwerbsfähige Hilfebedürftige auf der Grundlage einer 
Eingliederungsvereinbarung für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten 
betreut wurde und Eingliederungsleistungen unter Einbeziehung der übrigen 
Leistungen nach diesem Buch erhalten hat, 

3. 
eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt voraussichtlich innerhalb der 
nächsten 24 Monate ohne die Förderung nach Satz 1 nicht möglich ist und 

4. 
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zwischen dem Arbeitgeber und dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein 
Arbeitsverhältnis mit in der Regel voller Arbeitszeit unter Vereinbarung des 
tariflichen Arbeitsentgelts oder, wenn eine tarifliche Regelung keine Anwendung 
findet, des für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelts begründet wird. 
Die vereinbarte Arbeitszeit darf die Hälfte der vollen Arbeitszeit nicht unterschreiten. 

(2) Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und kann bis zu 75 Prozent des berücksichtigungsfähigen 
Arbeitsentgelts betragen. Berücksichtigungsfähig sind 
1. 

das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt oder, wenn eine tarifliche Regelung keine 
Anwendung findet, das für vergleichbare Tätigkeiten ortsübliche zu zahlende 
Arbeitsentgelt und 

2. 
der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am  

Gesamtsozialversicherungsbeitrag abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung. 
Wird dem Arbeitgeber auf Grund eines Ausgleichssystems Arbeitsentgelt erstattet, ist für den 
Zeitraum der Erstattung der Beschäftigungszuschuss entsprechend zu mindern. 
(3) Ein Zuschuss zu sonstigen Kosten kann erbracht werden 
1. 

für Kosten für eine begleitende Qualifizierung in pauschalierter Form bis zu einer 
Höhe von 200 Euro monatlich sowie 

2. 
in besonders begründeten Einzelfällen einmalig für weitere notwendige Kosten des 
Arbeitgebers für besonderen Aufwand beim Aufbau von 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Übernahme von Investitionskosten ist 
ausgeschlossen. 

(4) Die Förderdauer beträgt 
1. 

für den Beschäftigungszuschuss bis zu 24 Monate. Der Beschäftigungszuschuss soll 
anschließend ohne zeitliche Unterbrechung unbefristet erbracht werden, wenn eine 
Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne die Förderung nach Absatz 1 
Satz 1 voraussichtlich innerhalb der nächsten 24 Monate nicht möglich ist, 

2. 
für die sonstigen Kosten nach Absatz 3 Nr. 1 bis zu zwölf Monate je Arbeitnehmer. 

(5) Bei einer Fortführung der Förderung nach Absatz 4 Nr. 1 Satz 2 kann der 
Beschäftigungszuschuss gegenüber der bisherigen Förderhöhe um bis zu 10 Prozentpunkte 
vermindert werden, soweit die Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
zugenommen hat und sich die Vermittlungshemmnisse verringert haben. 
(6) Wird ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger für die Dauer der Erbringung des 
Beschäftigungszuschusses eingestellt, liegt ein sachlicher Grund vor, der die Befristung des 
Arbeitsverhältnisses rechtfertigt. 
(7) Die Förderung ist aufzuheben, wenn feststeht, dass der Arbeitnehmer in eine konkrete 
zumutbare Arbeit ohne eine Förderung nach Absatz 1 Satz 1 vermittelt werden kann. Die 
Förderung ist auch aufzuheben, wenn nach jeweils zwölf Monaten der Förderdauer feststeht, 
dass der Arbeitnehmer eine zumutbare Arbeit ohne eine Förderung nach Absatz 1 Satz 1 
aufnehmen kann. Eine Förderung ist nur für die Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses 
möglich. 
(8) Das Arbeitsverhältnis kann ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden 
1. 

vom Arbeitnehmer, wenn er eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
aufnehmen kann, 
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2. 
vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Förderung nach Absatz 7 Satz 1 oder 
2 aufgehoben wird. 

(9) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber 
1. 

die Beendigung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um einen 
Beschäftigungszuschuss zu erhalten oder 

2. 
eine bisher für das Beschäftigungsverhältnis erbrachte Förderung ohne besonderen 
Grund nicht mehr in Anspruch nimmt. 

(10) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht die Auswirkungen auf die 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit besonderen Vermittlungshemmnissen, den Arbeitsmarkt 
und die öffentlichen Haushalte in den Jahren 2008 bis 2010 und berichtet dem Deutschen 
Bundestag hierüber bis zum 31. Dezember 2011. 
 
§ 16f Erprobung innovativer Ansätze 
 
(1) Die Agentur für Arbeit kann bis zu zwei Prozent der nach § 46 Abs. 2 auf sie entfallenden 
Eingliederungsmittel einsetzen, um innovative Ansätze zur Eingliederung erwerbsfähiger 
Hilfebedürftiger in Arbeit zu erproben. Die Maßnahmen sollen gruppenbezogen durchgeführt 
werden und dürfen eine Dauer von 24 Monaten nicht überschreiten. Die Regelung gilt für 
Förderungen, die bis zum 31. Dezember 2012 begonnen haben. 
 
(2) Die Agentur für Arbeit kann Dritte nach einem wettbewerblichen Vergabeverfahren mit 
der Durchführung der Maßnahmen beauftragen. Die Maßnahmen müssen den Grundsätzen 
und Zielen dieses Buches entsprechen. 
 
(3) Die Agentur für Arbeit erstellt über die geförderten innovativen Ansätze einen Bericht. Der 
Bericht soll insbesondere Auskunft über den innovativen Ansatz und die damit verbundene 
Zielsetzung sowie über die Zielerreichung und die Wirksamkeit der Maßnahmen geben. Dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales sind die Berichte auf Anforderung vorzulegen. 
 
§ 16g Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit 
 
(1) Entfällt die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen während einer Maßnahme zur 
Eingliederung, kann sie weiter gefördert werden, wenn dies wirtschaftlich erscheint und der 
Erwerbsfähige die Maßnahme voraussichtlich erfolgreich abschließen wird. Die Förderung 
soll als Darlehen erbracht werden. 
 
(2) Für die Dauer einer Förderung des Arbeitgebers oder eines Trägers durch eine 
Geldleistung nach § 16 Abs. 1, § 16d Satz 1 oder § 16e können auch Leistungen nach dem 
Dritten Kapitel und § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Dritten Buches oder nach den §§ 16a Nr. 1 
bis 4 und 16b erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen auf Grund 
des zu berücksichtigenden Einkommens entfallen ist. Während der Förderdauer nach Satz 1 
gilt § 15 entsprechend. 
 
 
§ 22 Leistungen für Unterkunft und Heizung 
 
(1) Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen 
erbracht, soweit diese angemessen sind. Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug 
die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, werden die Leistungen 
weiterhin nur in Höhe der bis dahin zu tragenden angemessenen Aufwendungen erbracht. 
… 
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§ 26 Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen 
 
(1) Bezieher von Arbeitslosengeld II, die von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung befreit sind (§ 6 Abs. 1b des Sechsten Buches)“), erhalten einen 
Zuschuss zu den Beiträgen, die für die Dauer des Leistungsbezugs freiwillig an die 
gesetzliche Rentenversicherung, eine berufsständische Versorgungseinrichtung oder für eine 
private Alterssicherung oder wegen einer Pflichtversicherung an die Alterssicherung der 
Landwirte gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die Höhe des Betrages begrenzt, der ohne die 
Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen 
wäre. 
 
(2) Bezieher von Arbeitslosengeld II, oder Sozialgeld die  
1. 

nach § 8 Abs. 1 Nr. 1a des Fünften Buches von der Versicherungspflicht befreit sind, 
2. 

nach § 22 Abs. 1 des Elften Buches oder nach Artikel 42 des Pflege-
Versicherungsgesetzes von der Versicherungspflicht in der sozialen 
Pflegeversicherung befreit oder nach § 23 Abs. 1 des Elften Buches bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit 
versichert sind, 

erhalten einen Zuschuss zu den Beiträgen, die für die Dauer des Leistungsbezugs für eine 
Versicherung gegen Krankheit oder Pflegebedürftigkeit an ein privates 
Krankenversicherungsunternehmen gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die Höhe des 
Betrages begrenzt, der ohne die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder in der sozialen Pflegeversicherung zu zahlen wäre. Hierbei sind 
zugrunde zu legen:  
1. 

für die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung der durchschnittliche ermäßigte 
Beitragssatz der Krankenkassen (§ 246 des Fünften Buches); der zum 1. Oktober des 
Vorjahres festgestellte Beitragssatz gilt jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
des laufenden Kalenderjahres, 

2. 
für die Beiträge zu sozialen Pflegeversicherung der Beitragssatz nach § 55 Abs. 1 Satz 
1 des Elften Buches. 

(3) Die Bundesagentur übernimmt auf Antrag im erforderlichen Umfang die Aufwendungen 
für die angemessene Kranken- und Pflegeversicherung, soweit Personen allein durch diese 
Aufwendungen hilfebedürftig würden. Die Bundesagentur soll die Aufwendungen unmittelbar 
an die Krankenkasse oder das Versicherungsunternehmen zahlen, wenn die 
zweckentsprechende Verwendung durch die betreffende Person nicht sichergestellt ist. Satz 1 
gilt entsprechend, soweit Personen allein durch diese Aufwendungen hilfebedürftig würden.“ 
 
§ 28 Sozialgeld 
 
1) Nicht erwerbsfähige Angehörige, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in 
Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen 
nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben. Das Sozialgeld umfasst die sich aus § 
19 Satz 1 Nr. 1 ergebenden Leistungen. Hierbei gelten ergänzend folgende Maßgaben:  
1. 
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Die Regelleistung beträgt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 60 vom Hundert 
und im 15. Lebensjahr 80 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2 maßgebenden 
Regelleistung; 

2. 
Leistungen für Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 4 werden auch an behinderte Menschen, 
die das 15. Lebensjahr vollendet haben, gezahlt, wenn Eingliederungshilfe nach § 54 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölften Buches erbracht wird; 

3. 
§ 21 Abs. 4 Satz 2 gilt auch nach Beendigung der in § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 
Zwölften Buches genannten Maßnahmen; 

4. 
nichterwerbsfähige Personen, die voll erwerbsgemindert nach dem Sechsten Buch 
sind, erhalten einen Mehrbedarf von 17 vom Hundert der nach § 20 maßgebenden 
Regelleistung, wenn sie Inhaber eines Ausweises nach § 69 Abs. 5 des Neunten 
Buches mit dem Merkzeichen G sind; dies gilt nicht, wenn bereits ein Anspruch auf 
einen Mehrbedarf wegen Behinderung nach § 21 Abs. 4 oder § 28 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 
besteht. 

(2) § 19 Satz 2 3 gilt entsprechend. 
 
SGB II § 29 Einstiegsgeld 
 
(1) Zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit kann erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die 
arbeitslos sind, bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen 
Erwerbstätigkeit ein Einstiegsgeld erbracht werden, wenn dies zur Eingliederung in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Das Einstiegsgeld kann auch erbracht werden, 
wenn die Hilfebedürftigkeit durch oder nach Aufnahme der Erwerbstätigkeit entfällt. 
(2) Das Einstiegsgeld wird, soweit für diesen Zeitraum eine Erwerbstätigkeit besteht, für 
höchstens 24 Monate erbracht. Bei der Bemessung der Höhe des Einstiegsgeldes soll die 
vorherige Dauer der Arbeitslosigkeit sowie die Größe der Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt 
werden, in der der erwerbsfähige Hilfebedürftige lebt. 
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Finanzen ohne Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, wie das Einstiegsgeld zu bemessen ist. Bei der Bemessung 
ist neben der Berücksichtigung der in Absatz 2 Satz 2 genannten Kriterien auch ein Bezug zu 
der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen jeweils maßgebenden Regelleistung herzustellen. 
 
§ 31 Absenkung und Wegfall des Arbeitslosengeldes II und des befristeten Zuschlages 
 
(1) Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 in einer ersten Stufe 
um 30 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden 
Regelleistung abgesenkt, wenn 
1. 

der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz Belehrung über die Rechtsfolgen weigert, 
a) 
eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung abzuschließen, 
b a) 
in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem Verwaltungsakt nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 6 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem 
Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen, 
c b) 
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eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit, eine mit einem 
Beschäftigungszuschuss nach § 16a geförderte Arbeit, ein zumutbares Angebot nach § 
15a16e oder eine sonstige in der Eingliederungsvereinbarung vereinbarte oder in dem 
Verwaltungsakt nach § 15 Abs. 1 Satz 6 festgelegte Maßnahme aufzunehmen oder 
fortzuführen, oder 
d c) 
zumutbare Arbeit nach § 16 Abs. 3 Satz 2 16d Satz 2 auszuführen, 

2. 
der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine 
zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit abgebrochen oder Anlass für den 
Abbruch gegeben hat. 

Dies gilt nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige einen wichtigen Grund für sein 
Verhalten nachweist. 
 
(2) Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz schriftlicher Belehrung über die 
Rechtsfolgen einer Aufforderung des zuständigen Trägers, sich bei ihr zu melden oder bei 
einem ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen, nicht nach und 
weist er keinen wichtigen Grund für sein Verhalten nach, wird das Arbeitslosengeld II unter 
Wegfall des Zuschlags nach § 24 in einer ersten Stufe um 10 vom Hundert der für den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt; die 
Minderungen für die erste und erste wiederholte Pflichtverletzung dürfen insgesamt 60 vom 
Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung 
nicht übersteigen. 
 
(3) Bei der ersten wiederholten Pflichtverletzung nach Absatz 1 wird das Arbeitslosengeld II 
unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 um 60 vom Hundert der für den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung gemindert. Bei jeder weiteren 
wiederholten Pflichtverletzung nach Absatz 1 wird das Arbeitslosengeld II um 100 vom 
Hundert gemindert. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 2 wird das 
Arbeitslosengeld II um den Vomhundertsatz gemindert, der sich aus der Summe des in Absatz 
2 genannten Vomhundertsatzes und dem der jeweils vorangegangenen Absenkung nach 
Absatz 2 zugrunde liegenden Vomhundertsatz ergibt. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach 
Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 um den 
Vomhundertsatz der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden 
Regelleistung abgesenkt, der sich aus der Summe des in Absatz 2 genannten 
Vomhundertsatzes und dem für die jeweils vorangegangene Pflichtverletzung maßgeblichen 
Vomhundertsatz ergibt; Satz 1 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.Eine wiederholte 
Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beginn des vorangegangenen Sanktionszeitraums 
länger als ein Jahr zurückliegt. Bei Minderung des Arbeitslosengeldes II nach Satz 2 kann der 
Träger unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls die Minderung auf 60 vom 
Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung 
begrenzen, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige sich nachträglich bereit erklärt, seinen 
Pflichten nachzukommen. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes II um mehr als 30 
vom Hundert der nach § 20 maßgebenden Regelleistung kann der zuständige Träger in 
angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte Leistungen erbringen. Der 
zuständige Träger soll Leistungen nach Satz 6 erbringen, wenn der Hilfebedürftige mit 
minderjährigen Kindern in Bedarfsgemeinschaft lebt. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
1. 
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bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
sein Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert hat, die Voraussetzungen 
für die Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen, 

2. 
bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der trotz Belehrung über die Rechtsfolgen 
sein unwirtschaftliches Verhalten fortsetzt, 

3. 
bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
a) 
dessen Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für 
Arbeit den Eintritt einer Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den 
Vorschriften des Dritten Buches festgestellt hat oder 
b) 
der die in dem Dritten Buch genannten Voraussetzungen für den Eintritt einer 
Sperrzeit erfüllt, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld 
begründen. 

(5) Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. 
Lebensjahr vollendet haben, wird das Arbeitslosengeld II unter den in den Absätzen 1 und 4 
genannten Voraussetzungen auf die Leistungen nach § 22 beschränkt; die nach § 22 Abs. 1 
angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung sollen an den Vermieter oder andere 
Empfangsberechtigte gezahlt werden. Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird das Arbeitslosengeld II unter den in den 
Absätzen 1 und 4 genannten Voraussetzungen unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 auf 
die Leistungen nach § 22 beschränkt; die nach § 22 Abs. 1 angemessenen Kosten für 
Unterkunft und Heizung sollen an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt 
werden. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 1 oder 4 wird das Arbeitslosengeld II 
unter Wegfall des Zuschlags nach § 24 um 100 vom Hundert gemindert. Bei wiederholter 
Pflichtverletzung nach Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II um den Vomhundertsatz 
gemindert, der sich aus der Summe des in Absatz 2 genannten Vomhundertsatzes und dem der 
jeweils vorangegangenen Absenkung nach Absatz 2 zugrunde liegenden Vomhundertsatz 
ergibt. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach Absatz 2 wird das Arbeitslosengeld II unter 
Wegfall des Zuschlags nach § 24 um den Vomhundertsatz der für den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt, der sich aus der Summe 
des in Absatz 2 genannten Vomhundertsatzes und dem für die jeweils vorangegangene 
Pflichtverletzung maßgeblichen Vomhundertsatz ergibt; Absatz 3 Satz 1 zweiter Halbsatz gilt 
entsprechend. Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend. Bei einer Minderung des Arbeitslosengeldes 
II nach Satz 2 kann der Träger unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 
Leistungen für Unterkunft und Heizung erbringen, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
sich nachträglich bereit erklärt, seinen Pflichten nachzukommen. Die Agentur für Arbeit kann 
Leistungen nach Absatz 3 Satz 6 an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen erbringen. 
 
(6) Absenkung und Wegfall treten mit Wirkung des Kalendermonats ein, der auf das 
Wirksamwerden des Verwaltungsaktes, der die Absenkung oder den Wegfall der Leistung 
feststellt, folgt; in den Fällen von Absatz 4 Nr. 3 Buchstabe a treten Absenkung und Wegfall 
mit Beginn der Sperrzeit oder dem Erlöschen des Anspruchs nach dem Dritten Buch ein. 
Absenkung und Wegfall dauern drei Monate. Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 
15. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, kann der Träger die 
Absenkung und den Wegfall der Regelleistung unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls auf sechs Wochen verkürzen. Bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die das 25. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, kann der Träger den Wegfall der Leistungen nach 
den §§ 20, 21 und 24 unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auf sechs 
Wochen verkürzen. Während der Absenkung oder des Wegfalls der Leistung besteht kein 
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Anspruch auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach den Vorschriften des Zwölften 
Buches. 
 
§ 33 Übergang von Ansprüchen 
 
(1) Haben Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für die Zeit, für die 
Leistungen erbracht werden, einen Anspruch gegen einen anderen, der nicht Leistungsträger 
ist, geht der Anspruch bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen auf die Träger der 
Leistungen nach diesem Buch über, wenn bei rechtzeitiger Leistung des anderen Leistungen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht erbracht worden wären. Der Übergang wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass der Anspruch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet 
werden kann. Unterhaltsansprüche nach bürgerlichem Recht gehen zusammen mit dem 
unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf die Träger der Leistungen nach diesem Buch 
über. Haben Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für die Zeit, für 
die Leistungen erbracht werden, einen Anspruch gegen einen anderen, der nicht 
Leistungsträger ist, geht der Anspruch bis zur Höhe der an alle Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft geleisteten Aufwendungen auf die Träger der Leistungen nach diesem 
Buch über, wenn bei rechtzeitiger Leistung des anderen Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nicht erbracht worden wären. Satz 1 gilt auch, soweit Kinder unter 
Berücksichtigung von Kindergeld nach § 11 Abs. 1 Satz 3 keine Leistungen empfangen 
haben und bei rechtzeitiger Leistung des anderen keine oder geringere Leistungen an die 
Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft erbracht worden wären. Der Übergang wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass der Anspruch nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet 
werden kann. Unterhaltsansprüche nach bürgerlichem Recht gehen zusammen mit dem 
unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf die Träger der Leistungen nach diesem Buch 
über. 
… 
 
§ 39 Sofortige Vollziehbarkeit 
 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt, der  
1. 

über Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende entscheidet oder 
2. 

den Übergang eines Anspruchs bewirkt, 
haben keine aufschiebende Wirkung. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt, 
1.  

der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende aufhebt, zurücknimmt, 
widerruft oder herabsetzt oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit oder Pflichten 
des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Eingliederung in Arbeit regelt, 

2.  
der den Übergang eines Anspruchs bewirkt, 

3.  
mit dem zur Beantragung einer vorrangigen Leistung oder 

4.  
mit dem nach § 59 i. V. m. § 309 des Dritten Buches zur persönlichen Meldung bei 
der Agentur für Arbeit aufgefordert wird, 

haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
§ 40 Anwendung von Verfahrensvorschriften 
… 
(2) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 vom Hundert der bei der Leistung nach 
§ 19 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 sowie § 28 berücksichtigten Kosten für 
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Unterkunft, mit Ausnahme der Kosten für Heizungs- und Warmwasserversorgung, nicht zu 
erstatten. Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches, des § 48 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen die Bewilligung lediglich 
teilweise aufgehoben wird. 
… 
 
§ 46 Finanzierung aus Bundesmitteln 
… 
(2) Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben die Mittel nach Absatz 1 Satz 4 auf die 
Agenturen für Arbeit zu verteilen sind. Bei der Zuweisung wird die Zahl der erwerbsfähigen 
Bezieher von Leistungen zur Grundsicherung zugrunde gelegt. Bei der Zuweisung der Mittel 
für die Leistungen nach § 16a 16e wird die Zahl der erwerbsfähigen Bezieher der Leistungen 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die länger als ein Jahr arbeitslos sind und das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, zugrunde gelegt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates andere oder ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der 
Mittel nach Absatz 1 Satz 4 festlegen. 
… 
 
§ 51b Datenerhebung und -verarbeitung durch die Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende 
 
… 
2) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 1 und 2 sind Angaben über  
1. 

Familien- und Vornamen; Anschrift; Familienstand; Geschlecht; Geburtsdatum; 
Staatsangehörigkeit, bei Ausländern auch der aufenthaltsrechtliche Status; 
Sozialversicherungsnummer, soweit bekannt; Stellung innerhalb der 
Bedarfsgemeinschaft; Zahl aller Mitglieder und Zusammensetzung nach Altersstruktur 
der Bedarfsgemeinschaft; Änderungen der Zusammensetzung der 
Bedarfsgemeinschaft; Zahl aller Haushaltsmitglieder; Art der gewährten 
Mehrbedarfszuschläge; 

2. 
Datum der Antragstellung, Beginn und Ende, Art und Höhe der Leistungen und 
Maßnahmen an die einzelnen Leistungsempfänger (einschließlich der Leistungen nach 
§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4), Anspruch und Bruttobedarf je Monat, anerkannte 
monatliche Bruttokaltmiete; Angaben zu Grund, Art und Umfang von Sanktionen 
nach den §§ 31 und 32 sowie von Anreizen nach den §§ 29 und 30; Beendigung der 
Hilfe auf Grund der Einstellung der Leistungen; 

2.  
Datum der Antragstellung, Beginn und Ende, Art und Höhe der Leistungen und 
Maßnahmen an die einzelnen Leistungsempfänger (einschließlich der Leistungen 
nach § 16a Nr. 1 bis 4), Anspruch und Bruttobedarf je Monat, anerkannte monatliche 
Bruttokaltmiete; Angaben zu Grund, Art und Umfang von Sanktionen nach den §§ 31 
und 32 sowie von Leistungen nach § 16b und Anreizen nach§ 30; Beendigung der 
Hilfe auf Grund der Einstellung der Leistungen;“. 

3. 
Art und Höhe der angerechneten Einkommen, übergegangenen Ansprüche und des 
Vermögens für alle Leistungsempfänger; 

 
§ 56 Anzeige- und Bescheinigungspflicht bei Arbeitsunfähigkeit 
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Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts beantragt 
haben oder beziehen, sind verpflichtet, der Agentur für Arbeit  
1. 

eine eingetretene Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich 
anzuzeigen und 

2. 
spätestens vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer vorzulegen. 

Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu 
verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, so ist 
der Agentur für Arbeit eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Die Bescheinigungen 
müssen einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber enthalten, dass dem Träger der 
Krankenversicherung unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit 
Angaben über den Befund und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit übersandt 
wird. Zweifelt die Agentur für Arbeit an der Arbeitsunfähigkeit des erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen, so gelten die §§ 275 Abs. 1 Nr. 3 b, Abs. 1 a, 281 Abs. 1 Satz 1 des 
Fünften Buches entsprechend. 
 
Neu: 
§ 66 Rechtsänderungen bei Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
(1) Wird dieses Gesetzbuch geändert, so sind, soweit nichts Abweichendes 
bestimmt ist, auf Leistungen zur Eingliederung in Arbeit bis zum Ende der Leistungen 
oder der Maßnahme die Vorschriften in der vor dem Tag des Inkrafttretens der 
Änderung geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn vor diesem Tag 
1. der Anspruch entstanden ist, 
2. die Leistung zuerkannt worden ist oder 
3. die Maßnahme begonnen hat, wenn die Leistung bis zum Beginn der Maßnahme 
beantragt worden ist. 
(2) Ist eine Leistung nur für einen begrenzten Zeitraum zuerkannt worden, 
richtet sich eine Verlängerung nach den zum Zeitpunkt der Entscheidung über die 
Verlängerung geltenden Vorschriften.“ 
 
§ 71 Zweites Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – 
Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen – 
JobPerspektive 
 
(1) § 16a 16e ist bis zum 31. März 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Arbeitgeber 
nur Träger im Sinne des § 21 des Dritten Buches und nur Arbeiten im Sinne des § 260 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 des Dritten Buches gefördert werden können. 
(2) § 16a 16e Abs. 1 Nr. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Zeitraum von sechs Monaten nach 
dem 30. September 2007 liegt. In besonders begründeten Einzelfällen kann der Zeitraum von 
sechs Monaten auch vor dem 1. Oktober 2007 liegen. 
 
Neu: 
§ 73 Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente  
 
(1) § 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 in der bis zum … [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes] geltenden Fassung ist weiterhin anzuwenden für Bewilligungszeiträume, die vor 
dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] beginnen. 
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(2) § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a in der bis zum … [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes] geltenden Fassung ist weiterhin anzuwenden für Absenkung und Wegfall, die vor 
dem … [einsetzen: Tag nach dem Inkrafttreten des Gesetzes] wirksam geworden sind. 
 
(3) § 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b in der ab dem … [einsetzen: Tag des 
Inkrafttretens des Gesetzes] geltenden Fassung gilt mit der Maßgabe, dass vor dem … 
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] eingetretene Verstöße gegen Pflichten, die 
in dem nach § 15 Abs. 1 Satz 6 erlassenen Verwaltungsakt geregelt sind, nicht 
berücksichtigt werden. 


